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1 Einleitung

Lohnsubventionen an Arbeitnehmer durch eine Senkung des
Anrechnungssatzes für Erwerbseinkommen in der Sozialhil-
fe und der Arbeitslosenhilfe werden heute in der wirtschafts-
wissenschaftlichen und sozialpolitischen Diskussion als viel-
versprechender Ansatzpunkt zur Reduktion der Arbeitslosig-
keit und Erhöhung der Beschäftigung vertreten (vgl. z.B.
Phelps 1994, Havemann 1996, Jerger/ Spermann 1996, Katz
1996, Snower 1997). Die zentrale Begründung für Lohnsub-
ventionen ist die Tatsache, dass die Beschäftigungsmöglich-
keiten von Personen mit geringer Ausbildung oder sonstigen
Eigenschaften, die zu einer niedrigen Produktivität führen, zu
den gegenwärtigen Löhnen zunehmend geringer werden. Will
man bei niedrigeren Löhnen den Betroffenen keine (bedeu-
tenden) Einkommenseinbußen zumuten, dann müssen staat-
liche Transfers in der einen oder anderen Form eingesetzt
werden.

Die Wirkung lohnbezogener Transfers auf das Gesamtar-
beitsangebot ist theoretisch nicht eindeutig bestimmt (vgl.

z.B. Akerlof 1978, Moffitt 1985, Prinz 1989). Eindeutig po-
sitiv wirkt die Einführung bzw. Erhöhung eines lohnbezoge-
nen Transfers auf das Arbeitsangebot bei Personen, die bisher
keine Arbeit anbieten. Anders ist dies jedoch für jene Perso-
nen, die bereits Arbeit anbieten. Sind sie bei Einführung der
Subvention transferberechtigt, dann ist mit der Einführung
der Lohnsubvention sowohl ein Substitutionseffekt als auch
ein Einkommenseffekt verbunden. Der Substitutionseffekt
führt, isoliert betrachtet, zu einer Erhöhung des Arbeitsange-
bots. Der Einkommenseffekt kann zu einer Senkung des Ar-
beitsangebots führen. Für den Fall, dass der (negative) Ein-
kommenseffekt den Substitutionseffekt überwiegt, ist der Ge-
samteffekt der Lohnsubvention auf das Arbeitsangebot dieser
Gruppe negativ. Darüber hinaus kann der Fall eintreten, dass
durch die Lohnsubvention ein Teil der Personen, die bei
gleichbleibendem Verhalten nicht in den Genuss der Subven-
tion kämen, ihr Verhalten dahingehend ändern, dass sie trans-
ferberechtigt werden, d. h. sie reduzieren ihr Angebot. Ob die-
ser Effekt auftritt, hängt jedoch von der konkreten Ausgestal-
tung der Lohnsubvention und von der Verteilung der genann-
ten Gruppen in der Population ab.

Noch erheblich komplexer wird die theoretische Analyse,
wenn man statt einer individuellen Entscheidung über das Ar-
beitsangebot unterstellt, dass in Mehrpersonenhaushalten ge-
meinsam über das Gesamtarbeitsangebot des Haushalts ent-
schieden wird. Zu den bei der individuellen Entscheidung auf-
tretenden Effekten kommt noch, dass die Aufteilung des Ar-
beitsangebots innerhalb des Haushalts in diesem Fall durch
die lohnbezogenen Transfers verändert werden kann. Die auf-
tretenden Effekte hängen entscheidend von der spezifischen
Ausgestaltung eines lohnbezogenen Transfers und dem kon-
kreten Haushaltszusammenhang ab, allgemeine Aussagen
über das resultierende Arbeitsangebot sind kaum möglich
(vgl. Killingsworth 1983: 29 ff.). Der Gesamteffekt einer
Lohnsubvention auf das Arbeitsangebot kann nur empirisch
bestimmt werden.

In jüngster Zeit sind vor allem die Arbeitsangebotseffekte des
Earned Income Tax Credit (EITC) in den USA untersucht
worden. Dieser stellt eine Lohnsubvention an Arbeitnehmer
mit geringen Löhnen dar und zielt vor allem auf Familien ab.
Die empirischen Studien dazu scheinen zu belegen, dass der
EITC das Arbeitsangebot der verheirateten Männer kaum be-
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einflusst und möglicherweise das Arbeitsangebot von Frauen
sogar leicht reduziert hat (Scholz 1996, Eissa/ Liebman 1996,
Eissa/ Hoynes 1998). Auch ein in Großbritannien schon seit
längerem bestehendes ähnlich strukturiertes Transferpro-
gramm an Arbeitnehmer, der „Family Credit”, scheint nach
Duncan und Giles (1996) nur mit geringen Arbeitsangebots-
effekten verbunden zu sein.

Für Deutschland liegen bisher mit Ausnahme der jüngst er-
schienenen Studien von Dreger et al. (1998) und Kaltenborn
(1999, 2000) meines Wissens keine quantitativen Untersu-
chungen zu den Arbeitsangebotseffekten von Lohnsubventio-
nen an Arbeitnehmer vor. In beiden Studien wird unter ande-
rem eine Alternative zur derzeitigen Anrechnung von Arbeits-
einkommen in der Sozialhilfe, die eine moderate Senkung der
Transferentzugsrate beinhaltet, analysiert. Beide Studien stel-
len für diese Reformalternative geringe Arbeitsangebotsef-
fekte fest. In einer neueren Studie analysiert Wagenhals
(1999) den Einfluss von Steueränderungen auf das Arbeits-
angebot und findet ebenfalls nur geringe Arbeitsangebotsef-
fekte.

Das vorliegende Papier will für Deutschland einen Beitrag zur
weiteren empirischen Fundierung der ökonomischen Bewer-
tung von Lohnsubventionen an Arbeitnehmer leisten. Dabei
beschränkt sich die Analyse auf Reformoptionen, die auch
kurz- bis mittelfristig umsetzbar erscheinen. Dazu dürften
eine Senkung der Transferentzugsrate in der heutigen Sozial-
hilfe und bei Arbeitslosengeld und -hilfe zählen. Zur Ab-
schätzung der Arbeitsangebotseffekte realistischer Reformal-
ternativen in der Sozial- und Arbeitslosenhilfe wird im näch-
sten Abschnitt ein mikroökonometrisches Arbeitsangebots-
modell entwickelt. Dieses unterscheidet sich von bisher vor-
liegenden Modellen vor allem durch die Berücksichtigung
des Haushaltszusammenhangs und die Modellierung des
Steuer- und Transfersystems. Die meisten der oben erwähn-
ten Studien gehen von einer individualistisch orientierten Ar-
beitsangebotsentscheidung aus, bei der das Arbeitsangebot
des Mannes nicht vom Arbeitsangebot der Frau beeinflusst
wird, und diese ihre Arbeitsangebotsentscheidung an jene des
Partners anpasst. Außerdem wird in den meisten deutschen
Studien das Steuer- und Transfersystem nur sehr rudimentär
abgebildet.1 Die vorliegende Untersuchung versucht, meines
Wissens erstmals für Deutschland, beide Erweiterungen in ei-
nem mikroökonometrischen Modell zu verknüpfen.

Dazu wird im nächsten Abschnitt für Paare ein Arbeitsange-
botsmodell spezifiziert, das auf der gemeinsamen Entschei-
dung im Haushaltszusammenhang basiert und das deutsche
Einkommens- und Transfersystem möglichst genau abbildet.
Die Arbeitsangebotsentscheidung Alleinstehender ergibt sich
als Spezialfall dieses allgemeineren Ansatzes. In Abschnitt 3
werden die Probleme bei der empirischen Umsetzung dieses
Modells beschrieben, in Abschnitt 4 werden die Schätzergeb-
nisse dargestellt. In Abschnitt 5 werden die hier analysierten
Reformalternativen dargestellt, Abschnitt 6 fasst die Simula-
tionsergebnisse zu den damit verbundenen potenziellen Ar-
beitsangebotseffekten zusammen. Die Schlussfolgerung die-
ser Untersuchung besteht darin, dass von den hier analysier-
ten Reformalternativen in der Sozial- und Arbeitslosenhilfe
keine größeren Arbeitsangebotseffekte und damit auch Be-
schäftigungseffekte zu erwarten sind.

2 Das Arbeitsangebotsmodell

Die Spezifikation des Arbeitsangebotsmodells folgt van Soest
(1995), vgl. auch Wolf (1998). Nach diesem Ansatz wird das
Arbeitsangebot des Haushalts unter der Annahme bestimmt,
dass der Haushalt eine Nutzenfunktion maximiert, die von der
Freizeit der betrachteten Haushaltsmitglieder und dem Net-
tohaushaltseinkommen abhängt. Somit unterscheidet sich
dieser Ansatz zum einen von der individualistischen Betrach-
tungsweise, bei der die Haushaltsmitglieder ihre Arbeitsan-
gebotsentscheidung ausschließlich in Abhängigkeit ihrer ei-
genen Freizeit und des realen (Netto-)Lohns treffen. Ande-
rerseits unterscheidet sich die vorliegende Studie auch von
neueren Ansätzen, welche zwar auf individualistischen Nut-
zenfunktionen basieren, aber das Haushaltsangebot als Er-
gebnis eines interdependenten Entscheidungsprozesses (Ver-
handlungsprozesses) zwischen den beteiligten Haushaltsmit-
gliedern interpretieren (vgl. z.B. Bourguignon/ Chiappori
1994). Für Alleinstehende ergibt sich das Arbeitsangebots-
modell als Spezialfall des allgemeineren Modells für Paar-
Haushalte, indem bestimmte Interaktionsterme in der Haus-
haltsnutzenfunktion auf null restringiert werden.

Im Gegensatz zur traditionellen Arbeitsangebotstheorie wer-
den die vom Haushalt angeboteten Arbeitsstunden nicht als
metrische Variable modelliert, sondern durch Arbeitszeitka-
tegorien abgebildet. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen wird
dadurch die empirische Verteilung der Arbeitsstunden
berücksichtigt, die eine starke Konzentration bei bestimmten
Stunden (0, 15, 20, 30, 40 bei den Frauen, 0 oder 35 – 40 bei
den Männern) zeigt. Zum anderen ergibt sich dadurch eine er-
hebliche Vereinfachung der Spezifikation der Budgetrestrik-
tion, die erst eine realistische Abbildung der Komplexität des
deutschen Steuer- und Transfersystems ermöglicht.

Im hier verwendeten Haushaltsangebotsmodell wird ange-
nommen, dass in einem Haushalt das Arbeitsangebot des
Haushaltsvorstands und des Ehepartners bei gegebenem Ein-
kommen der übrigen Haushaltsmitglieder in Abhängigkeit
der Freizeit des Paares und des mit deren Arbeitsangebot va-
riierenden Nettohaushaltseinkommens bestimmt wird. Es
wird hier also nur die Arbeitsangebotsentscheidung des Haus-
haltsvorstands (Mann oder Frau) und des Partners modelliert,
das Arbeitsangebot anderer Haushaltsmitglieder wird als ge-
geben unterstellt. Deren Arbeitsangebot beeinflusst somit nur
über das sonstige Haushaltseinkommen potenziell das Ar-
beitsangebot des betrachteten Paares.

Es sei angenommen, dass die Haushaltsentscheidung über das
Arbeitsangebot auf der Basis einer gemeinsamen Nutzen-
funktion mit den Argumenten Freizeit des Mannes (lm) und
der Frau (lf) und des reale Nettohaushaltseinkommens (y) be-
stimmt wird und diese durch die folgende Translog-Funktion
abgebildet werden kann (vgl. van Soest 1995): 

(1)  U (x) = x’Ax + �’x + �, mit x = (logy, loglm, loglf)‘.

In die Nutzenfunktion gehen die (logarithmierten) Kompo-
nenten Freizeit des Mannes, Freizeit der Frau sowie das rea-
le Nettohaushaltseinkommen sowohl linear als auch quadra-
tisch bzw. als Kreuzprodukte ein. Die Matrix A enthält die zu
den nichtlinearen Termen in der Nutzenfunktion gehörigen
Koeffizienten �ij (i,j = 1, 2, 3), �j = (j = 1, 2, 3) die entspre-
chenden Koeffizienten der linearen Terme. Der Störterm �
stellt den Einfluss von unbeobachteten Merkmalen auf den
gemeinsamen Nutzen dar.

Der Vorteil dieser Spezifikation gegenüber einfacheren Spe-
zifikationen, wie der Cobb-Douglas oder CES Nutzenfunkti-
on, besteht in ihrer Flexibilität, da Gleichung (1) auch Ab-
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1 Vergleiche die Zusammenfassung der Literatur in Zimmermann (1993); Aus-
nahmen stellen die Studien von Kaiser/ van Essen/ Spahn (1992), Laisney et
al. (1993), Kaltenborn (1999, 2000) und Wagenhals (1999) dar.



hängigkeiten im Arbeitsangebot zwischen den beiden be-
trachteten Personen im Haushalt und beispielsweise des Frei-
zeitnutzens vom Haushaltsnettoeinkommen berücksichtigt.
Bei Alleinstehenden-Haushalten vereinfacht sich die obige
Nutzenfunktion, da neben den quadratischen Termen für Ein-
kommen und Freizeit nur noch die Interaktionsterme zwi-
schen dem Einkommen und der Freizeit der betreffenden Per-
son berücksichtigt werden.

Eine notwendige Bedingung für eine ökonomisch sinnvoll in-
terpretierbare Arbeitsangebotsfunktion ist, dass die Nutzen-
funktion ceteris paribus, d.h. bei gegebener Freizeit und sons-
tigen Haushaltscharakteristika, zunehmend im Einkommen
ist. Außerdem sollte der Nutzenzuwachs bei einer positiven
Einkommensänderung mit der Höhe des Einkommens ab-
nehmen. Technisch bedeutet dies, dass die Nutzenfunktion
konkav im Einkommen sein muss, d.h. die erste Ableitung des
Nutzens nach dem Einkommen muss positiv, die zweite Ab-
leitung negativ sein. Außerdem sollte bei gegebenem Ein-
kommen der Nutzen des Haushalts mit zunehmender Freizeit
sowohl der Frau als auch des Mannes steigen (vorausgesetzt
es wird überhaupt gearbeitet), und dieser Nutzenzuwachs
sollte um so größer sein, je geringer die Freizeit sowohl der
Frau als auch des Mannes ist. Die erste Ableitung der Nut-
zenfunktion nach der Freizeit sollte daher für beide Haus-
haltsmitglieder ceteris paribus positiv, die zweite Ableitung
sollte negativ sein. Über den Zusammenhang zwischen dem
Haushaltsnutzen und der Freizeit eines des Haushaltsmitglie-
der in Abhängigkeit von der Freizeit des anderen Haushalts-
mitglieds lässt sich hingegen a priori keine eindeutige Aus-
sage treffen: Der Effekt einer höheren Freizeit der Frau bzw.
des Mannes auf den Nutzen des Haushalts kann sowohl posi-
tiv als auch negativ von der realisierten Freizeit des Mannes
bzw. der Frau abhängen.

Bei gegebenem Einkommen und gegebener Freizeit der Frau
und des Mannes hängt der Nutzen des Haushalts auch von be-
stimmten Haushaltscharakteristika ab, insbesondere dem Al-
ter und dem Gesundheitszustand der Frau und des Mannes
und der Zahl und dem Alter der Kinder. Dies wird im Modell
dadurch berücksichtigt, dass die �-Parameter als Funktion
dieser Variablen spezifiziert werden, wobei sich diese zwi-
schen Frauen und Männern unterscheiden können. Beispiels-
weise kann man annehmen, dass die Anwesenheit von klei-
neren Kindern im Haushalt den Freizeitnutzen der Frau in
stärkerem Maße beeinflussen wird als jenen des Mannes. Es
erscheint auch plausibel anzunehmen, dass der Einfluss der
Haushaltscharakteristika auf den Haushaltsnutzen von der ge-
wählten Arbeitszeitkategorie abhängt. So wird bspw. der
Haushaltsnutzen bei einer Teilzeitbeschäftigung der Frau re-
lativ zu einer Vollzeitbeschäftigung auch davon abhängen, ob
Kinder im Haushalt vorhanden sind oder nicht.

Definieren wir mit:

(2)   Uk (xk) = x’kAxk + �’xk + �k

den Haushaltsnutzen bei Wahl von Arbeitszeitkategorie k,
wird diese vom Haushalt gewählt werden, falls der Nutzen in
dieser Kategorie größer als in allen anderen möglichen Ar-
beitszeitkategorien ist. Diese sind bei Paar-Haushalten be-

züglich aller möglichen Arbeitszeitkombinationen des Paares
definiert, bspw. die Frau arbeitet nicht und der Mann arbeitet
über 40 Stunden (siehe dazu die Definition der Arbeitszeit-
kategorien im nächsten Abschnitt). Die Wahrscheinlichkeit,
dass Kategorie k gewählt wird, Wk, ist gegeben durch:

(3)   Wk = W (Uk >Ul) = W ((x’kAxk + �’xk) – (x’lAxl + �’xl) >
�l – �k), ∀ l � k.

Nehmen wir nun an, dass der Störterm � durch eine extrem-
wert-verteilte Zufallsvariable mit Dichtefunktion

(3)   � (�j) = exp (–�j) × exp (– exp(–�j))

beschrieben werden kann, wobei „exp” für Exponent steht.
Dann ist die Differenz der Störterme in Gleichung (3) logis-
tisch verteilt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternati-
ve k der Alternative l vorgezogen wird, kann durch ein kon-
ditionales Logit-Modell (das „conditional logit model” von
McFadden 1974) beschrieben werden:

(4)   W (Uk >Ul) =
exp(x’kAxk + �’xk)     , ∀ l � k
�exp(x’mAxm + �’xm)
m

wobei über alle m möglichen Alternativen summiert wird. Die
Spezifikation des Wahrscheinlichkeitsmodells unterscheidet
sich zwischen Alleinstehenden-Haushalten und Paaren nur
durch die Anzahl der möglichen Alternativen, die sich bei ers-
teren auch zwischen Frauen und Männern unterscheiden kön-
nen.2

3 Empirische Spezifikation

Datenbasis und Selektion der Haushalte

Die empirische Analyse basiert auf dem Sozioökonomischen
Panel (SOEP). Das SOEP ist eine seit 1984 für Westdeutsch-
land und seit 1990 auch für die neuen Bundesländer jährlich
erhobene Haushaltsbefragung. Im Anfangsjahr wurden in
Westdeutschland (Ostdeutschland) ca. 12.000 (4.000) Perso-
nen im Alter von über 16 Jahren in rund 6.000 (2.000) Haus-
halten außerhalb von Anstalten befragt.3 Die Erhebung ist re-
präsentativ hinsichtlich bestimmter demografischer und so-
zio-ökonomischer Faktoren. Allerdings sind Ausländer aus
den früheren Gastarbeiterländern in der Ausgangsbefragung
überrepräsentiert erhoben worden. Diese Überrepräsentation
von Ausländern im SOEP sowie die Ausfälle aus dem Panel
über die Zeit (Panelsterblichkeit) wird jedoch durch die ver-
fügbaren Hochrechnungsfaktoren berücksichtigt, so dass der
hier verwendete Querschnitt des Jahres 1995 konsistent auf
die Gesamtpopulation hochgerechnet werden kann.

Paar-Haushalte, bei denen der Haushaltsvorstand oder dessen
Partner eine Altersrente bezieht, Altersübergangsgeld bezieht
oder sich im Vorruhestand befindet, sich in Aus- oder Wei-
terbildung befindet, Wehr- oder Zivildienst leistet oder sich
in Mutterschutz befindet, werden hier aus der Betrachtung
ausgeschlossen. Zum einen wird das Arbeitsangebot dieser
Gruppen durch hier nicht erfasste Sonderfaktoren beeinflusst,
zum anderen dürfte deren Arbeitsangebot durch die hier un-
tersuchten Regeländerungen in der Sozialhilfe und der Ar-
beitslosenhilfe kaum beeinflusst werden. Haushalte, in denen
der Haushaltsvorstand oder dessen Partner selbständig ist,
wurden ebenfalls aus der Untersuchung ausgeschlossen, da
sich zum einen deren Arbeitsangebotsverhalten grundlegend
von dem abhängig Beschäftigter unterscheiden dürfte und
zum anderen die Bestimmung des Nettohaushaltseinkom-
mens bei alternativen Stundenkategorien für diese Gruppe
praktisch unmöglich ist.
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2 Bei Alleinstehenden-Haushalten könnte die Effizienz der Schätzung durch
die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitsmodells für ordinale Variable
(z.B. ein Ordered Logit Modell, vgl. z.B. Greene 1997, Kap. 19.8) eventuell
etwas verbessert werden. Darauf wird hier zu Gunsten eines einheitlichen
Schätzansatzes für Alleinstehende und Paare jedoch verzichtet.

3 Eine detaillierte Beschreibung des SOEP ist auf dem webserver des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin verfügbar:
htpp://www.diw-berlin.de/soep.



Arbeitszeitkategorien

Die Festlegung der einzelnen Arbeitszeitkategorien ist sowohl
durch inhaltliche Kriterien als auch die Verteilung der tatsäch-
lichen Arbeitszeiten in der Stichprobe (und in der Gesamtpo-
pulation) bestimmt. Zwar möchte man natürlich durch eine
hinreichend feine Disaggregation die tatsächliche Budgetre-
striktion des Haushalts möglichst genau abbilden. Dabei ist
man jedoch durch die tatsächliche Verteilung der Arbeitszei-
ten insbesondere bei den Männern stark beschränkt, da bei
diesen Teilzeitarbeit sehr selten vorkommt und der Großteil
der Männer Vollzeit arbeitet. Darüber hinaus ist man bei der
Disaggregation auch dadurch beschränkt, dass nicht nur die
Randverteilung einer Kategorie, sondern auch die bivariate
Verteilung der Arbeitszeiten der Paare ausreichend besetzt
sein muss. Die möglichen Arbeitszeitkategorien für Paare
zeigt Tabelle 1, die für Alleinstehende Tabelle 2. Aufgrund der
geringen Zahl von Männern, die eine Arbeitszeit unter 35
Stunden pro Woche aufweisen, kann für die Männer keine Un-
terscheidung zwischen Teilzeit und Vollzeit getroffen werden.

Die in den einzelnen Kategorien geleistete Stundenanzahl
wurde aus der für die Schätzung selektierten Stichprobe des
SOEP berechnet. Die bei Wahl einer bestimmten Kategorie
verbleibende Freizeit der Frau bzw. des Mannes ergibt sich,
indem man von einer gegebenen maximalen Stundenanzahl,
die zwischen Arbeit und Freizeit aufgeteilt werden kann, die
in der obigen Tabelle angegebenen durchschnittlichen Ar-
beitszeiten abzieht. Für die empirische Analyse wurde ange-
nommen, dass diese maximale Stundenanzahl 80 Stunden pro
Woche beträgt. Um die Sensitivität der Schätzergebnisse be-
züglich dieser Annahme zu prüfen, wurden auch alternative
Werte (70 bzw. 100 Stunden) dafür eingesetzt. Dabei zeigten
sich keine wesentlichen Änderungen bei den Schätzergebnis-
sen (vgl. dazu auch van Soest 1995). 

Schätzung von Bruttostundenlöhnen

Im SOEP werden für die Beschäftigten Brutto- und Netto-
monatslöhne sowie die vereinbarten und durchschnittlich ge-
leisteten Arbeitsstunden erhoben. Bei der Verwendung dieser
Angaben zur Berechnung des Nettoeinkommens ergeben sich
zwei Probleme. Zum einen müssen auch für die Nichtbe-
schäftigten potenzielle Erwerbseinkommen bei den oben de-
finierten potenziellen Arbeitszeitkategorien des Haushalts er-
mittelt werden. Zum anderen hängen die tatsächlich reali-
sierten Nettolöhne über das Steuer/Transfer-Simulationsmo-
dell von der Wahl einer bestimmten Kategorie ab und können
daher für die Schätzung im Arbeitsangebotsmodell nicht als
exogen betrachtet werden. Schließlich fehlen in einer nen-
nenswerten Anzahl von Haushalten Angaben zu den Löhnen
bzw. den Arbeitszeiten, während die Angaben zu den Deter-
minanten der Löhne vorliegen; für diese Haushalte können
Löhne geschätzt werden.

Die Spezifikation der Lohngleichung basiert auf einem um
einige wichtige Strukturvariable (Region, Branche, Firmen-
größe) erweiterten Humankapitalansatz (vgl. z.B. Franz 1999,
Kapitel 3). Die abhängige Variable ist der Bruttostundenlohn,
der aus Angaben zum monatlichen Bruttoerwerbseinkommen
und den geleisteten Stunden im Referenzmonat einschließlich
der bezahlten Überstunden berechnet wird. Als Humankapi-
talvariable werden neben der formalen Schul- und Berufs-
ausbildung (in Jahren) die Berufserfahrung und die Betriebs-
zugehörigkeitsdauer berücksichtigt. Die Schätzungen werden
getrennt für die neuen Bundesländer und das frühere Bun-
desgebiet sowie getrennt nach Geschlecht durchgeführt.
Strukturelle Unterschiede in der Lohnbestimmung zwischen
Inländern und Ausländern werden durch Interaktionsterme
zwischen den zentralen Humankapitalvariablen und der Na-
tionalität berücksichtigt. Bei der Schätzung der Lohnfunktio-
nen wurde durch eine Selektionskorrektur auch berücksich-
tigt, dass sich die beobachteten Löhne der Beschäftigten
strukturell von den unbeobachteten potenziellen Löhnen der
Nichtbeschäftigten, die diese bei einer Beschäftigungsauf-
nahme erzielen, unterscheiden können. Eine detaillierte Be-
schreibung der geschätzten Lohnfunktionen findet sich in
Buslei und Steiner (1999, Anhang 4).

Berechnung des Nettohaushaltseinkommens

Auf der Basis der beobachteten bzw. geschätzten Bruttostun-
denlöhne kann für Paare bzw. Alleinstehende das in jeder der
potenziellen Arbeitszeitkategorien erzielbare Bruttoerwerbs-
einkommen berechnet werden, indem der Bruttostundenlohn
mit der in jeder Kategorie durchschnittlich geleisteten Anzahl
von Arbeitsstunden multipliziert wird. Die weiteren Einkünf-
te variieren nur zum Teil über die Kategorien. Zusammen mit
dem Bruttoerwerbseinkommen kann auf dieser Basis das Net-
toerwerbseinkommen sowie unter Berücksichtigung der
Transfers, die wiederum zum Teil von der Höhe des Erwerbs-
einkommens und der sonstigen Einkünfte abhängen, das
Haushaltsnettoeinkommen in jeder Arbeitszeitkategorie be-
stimmt werden.

Die Berechnung des Nettohaushaltseinkommens erfolgt über
ein detailliertes Steuer/Transfer-Simulationsmodell, das alle
wesentlichen Komponenten des deutschen Einkommenssteu-
er- und Transfersystems abbildet (für eine detaillierte Be-
schreibung vgl. Buslei/ Steiner 1999, Kapitel 6). Insbesonde-
re werden auch die Regelungen bei der Sozialhilfe, für die un-
ten mehrere Reformalternativen simuliert werden, relativ ge-
nau für verschiedene Haushaltstypen abgebildet. Das Modell
basiert auf den Daten des SOEP für die Jahre 1993 bis 1996.
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Tabelle 1: Arbeitszeitkategorien der Paare

Mann

0 1 – 40 über 40

0 86 (4,6) 332 (17,8) 220 (11,8)

1 – 15
36 (1,9)

92 (4,9) 59 (3,2)

16 – 34 217 (11,6) 141 (7,6)

35 – 40
58 (3,1)

297 (15,9) 171 (9,2)

über 40 65 (3,5) 92 (4,9)

Anmerkung: Die erste Zahl gibt jeweils die absolute Zahl der Beobachtungen
in der Stichprobe, die zweite Zahl die relativen Häufigkeiten (der einzelnen
Kategorien an der Gesamtzahl der Beobachtungen) in Prozent an. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis der Sozioökonomischen Panels,
1995. 

Fr
au

Tabelle 2: Arbeitszeitkategorien der Alleinstehenden

0 1 – 24 25-34 35 – 40 über 40

Männer 38 (12,6) 144 (47,7) 120 (39,7)

Frauen 119 (26,5) 40 (8,9) 43 (9,6) 199 (44,3) 48 (10,7)

Anmerkung: Die erste Zahl gibt jeweils die absolute Zahl der Beobachtungen
in der Stichprobe, die zweite Zahl die relativen Häufigkeiten (der einzelnen
Kategorien an der Gesamtzahl der Beobachtungen in der Stichprobe für Män-
ner bzw. Frauen) in Prozent an. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis der Sozioökonomischen Panels,
1995.



Die Simulation erfolgt jedoch ausschließlich für das Jahr
1995. Aus den Daten der Erhebung im Jahr 1996 werden re-
trospektive Angaben für das Jahr 1995 genutzt. Die Daten aus
den Erhebungen der Jahre 1993 und 1994 dienen unter ande-
rem der Ermittlung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld im
Jahr 1995. 

4 Arbeitsangebotselastizitäten 

Auf der Basis der Daten zu der mit der Wahl einer bestimm-
ten Arbeitszeitkategorie verbundenen Freizeit und dem Net-
tohaushaltseinkommen sowie der übrigen oben erwähnten
Haushaltscharakteristika kann das in Abschnitt 2 beschriebe-
ne Arbeitsangebotsmodell geschätzt werden. Aufgrund der
relativ geringen Fallzahlen in einzelnen Stundenkategorien
konnten die Arbeitsangebotsmodelle nicht getrennt nach Na-
tionalität und auch nicht getrennt für das frühere Bundesge-
biet und für die neuen Bundesländer geschätzt werden. Um
strukturelle Unterschiede im Arbeitsangebotsverhalten zwi-
schen In- und Ausländer/innen bzw. nach Region zu berück-
sichtigen, wurden in die Schätzgleichungen Interaktionster-
me zwischen Dummy-Variablen für Nationalität sowie Regi-
on und dem logarithmierten Haushaltseinkommen sowie den
Freizeitvariablen aufgenommen. Aufgrund der sehr geringen
Anzahl von Ausländern in den neuen Bundesländern wurde
nach Nationalität nur im früheren Bundesgebiet unterschie-
den.

Da aufgrund der angenommenen funktionalen Form der Nut-
zenfunktion das Nettohaushaltseinkommen und die Freizeit
der Frau und des Mannes in linearer, in quadratischer Form
und durch mehrere Interaktionsterme in die Schätzung ein-
gehen, ist die Interpretation einzelner Parameter nicht sinn-
voll.4 Die quantitativen Implikationen des geschätzten Mo-
dells lassen sich am besten durch Arbeitsangebotselastizitä-
ten darstellen. Diese können durch Modellsimulationen be-
rechnet werden. Aus den geschätzten Wahrscheinlichkeiten
der Wahl einer bestimmten Stundenkategorie lassen sich für
jeden Haushalt der Erwartungswert des Stundenangebots der
Frau bzw. des Mannes sowie die jeweiligen Partizipations-
quoten berechnen. Dieser Erwartungswert ergibt sich durch
die Summation der mit der mittleren empirischen Stunden-
zahl in einer bestimmten Arbeitszeitkategorie multiplizierten
geschätzten Wahrscheinlichkeiten. Beispielsweise ergibt sich
dieser Erwartungswert für die in Paar-Haushalten lebenden
Frauen dadurch, dass die mittlere Stundenzahl in den Kate-
gorien 1 – 15 Stunden, 16 – 34 Stunden, 35 – 40 Stunden und
über 40 Stunden mit den entsprechenden geschätzten Wahr-
scheinlichkeiten in den jeweiligen Zellen von Tabelle 1 mul-
tipliziert und dann über diese Kategorien summiert wird. Für
die Männer berechnet sich der Erwartungswert der Stunden
analog. Die erwartete Partizipationsquote für in Paar-Haus-
halten lebende Frauen bzw. Männer lässt sich einfach be-
rechnen, indem die entsprechenden geschätzten Wahrschein-
lichkeiten in Tabelle 1 (ohne die erste Zeile bzw. die erste
Spalte) addiert werden. Aufgrund der flexiblen Spezifikation
der Haushaltsnutzenfunktion hängen die Erwartungswerte für
die Stunden und die Partizipationsquoten von den erklären-
den Modellvariablen, bspw. von der Anzahl und dem Alter der
in einem Haushalt lebenden Kinder oder auch dem Haushalts-
einkommen, ab.

In einer sogenannten Basissimulation können diese Erwar-
tungswerte unter den gegebenen Regelungen des Steuer- und
Transfersystems wie oben skizziert berechnet werden. Ver-
gleicht man diese Basissimulation mit einer Modellsimula-
tion, bei der das Haushaltseinkommen für alle Haushalte um
einen bestimmten Prozentsatz verändert wird, lassen sich
Elastizitäten des Arbeitsangebots bezüglich der Stunden und
der Partizipationsquote berechnen. Um die Ergebnisse mit
den in der Literatur ausgewiesenen Elastizitäten vergleichen
zu können, wird hier eine Änderung des Bruttostundenlohnes
der Frau bzw. des Mannes um jeweils 10% betrachtet.

Paar-Haushalte

Die in Tabelle 3 ausgewiesenen Arbeitsangebotselastizitäten
für Paar-Haushalte messen die Reaktion des Arbeitsangebots
als prozentuelle Änderung der Stunden in Prozent bzw. als ab-
solute Änderung der Partizipationsquote in Prozentpunkten
auf eine 10%-ige Änderung des Bruttostundenlohns der Frau
bzw. des Mannes. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass
sich die geschätzten Elastizitäten deutlich zwischen den ein-
zelnen Teilpopulationen unterscheiden. Am stärksten reagie-
ren im früheren Bundesgebiet lebende Frauen und Männer
deutscher Nationalität auf Änderungen des eigenen Brutto-
lohns. Ein 10%-iger Anstieg des eigenen Lohnes erhöht die
angebotenen Stunden bei den Männern um knapp 1,5%, bei
den Frauen um ca. 3,2%. Dies ist bei den Männern mit einem
Anstieg der Partizipationsquote um knapp einen, bei den
Frauen um etwas über einen Prozentpunkt verbunden.
Während bei den im früheren Bundesgebiet lebenden Aus-
ländern das Arbeitsangebot auf Einkommensänderungen
zwar deutlich schwächer als bei den Deutschen, aber immer
noch merkbar reagiert, scheint das Arbeitsangebot in Ost-
deutschland kaum auf Einkommensänderungen zu reagieren.
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass das Arbeits-
angebot in den neuen Bundesländern stärker als in West-
deutschland durch eine zu geringe Nachfrage restringiert ist.5

Deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland,
aber auch zwischen den in Westdeutschland lebenden Inlän-
dern und Ausländern, zeigen sich bezüglich der Reaktion des
Arbeitsangebots der Frauen auf eine Lohnerhöhung des Part-
ners: Bei deutschen Haushalten ist in Westdeutschland eine
10%-ige Lohnerhöhung des Mannes mit einem Rückgang der
Arbeitsstunden der Frau um 0,84% verbunden; gleichzeitig
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4 Die detaillierten Ergebnisse der Schätzung der Nutzenfunktion sind auf An-
frage vom Autor verfügbar.

5 Zur Bedeutung von Nachfragerestriktionen für die Schätzung von Lohnela-
stizitäten des Arbeitsangebots vgl. Hujer und Grammig (1995).

Tabelle 3: Prozentuelle Änderung des Arbeitsangebots
auf eine 10% Änderung des Bruttostundenlohnes 
(Elastizitäten) – Paare

Bruttolohn des Mannes +10% Bruttolohn der Frau +10%

Population Mann Frau Mann Frau

Änderung der Stunden (in Prozent)

Alle 1,03 –0,24 0,00 2,04

West, Inländer 1,47 –0,84 –0,06 3,21

West, Ausländer 1,05 0.39 0,05 1,17

Ost, Alle 0,22 0,41 0,09 0,51

Änderung der Partizipationsquote (Prozentpunkte)

Alle 0,66 –0,03 0,01 0,66

West, Inländer 0,96 –0,20 –0,02 1,05

West, Ausländer 0,66 0,19 0,03 0,36

Ost, Alle 0,13 0,14 0,06 0,15

Quelle: Simulationen auf der Basis der Schätzung von Gleichung (4).



sinkt deren Partizipationsquote um 0,2 Prozentpunkte. Da
sich bei einem Lohnanstieg des Mannes ceteris paribus das
Haushaltsnettoeinkommen erhöht, entspricht dieses Ergebnis
qualitativ einer zentralen Implikation des neoklassischen
Standardmodells des individuellen Arbeitsangebotsverhal-
tens, falls die Freizeit der Frau ein normales Gut ist. Im Mo-
dell muss diese Implikation allerdings nicht gelten, da die be-
trachtete Reaktion auch davon abhängt, wie sich bei einem
höheren Stundenangebot des Mannes der Freizeitnutzen der
Frau verändert. Nimmt dieser bei weniger Freizeit des Part-
ners zu, wird die Frau bei gegebenem eigenen Lohn ceteris
paribus weniger Arbeit anbieten, wodurch der negative Ein-
kommenseffekt noch verstärkt wird. Dies scheint bei west-
deutschen Frauen der Fall zu sein. Hingegen scheint bei ost-
deutschen Frauen und in Westdeutschland lebenden Auslän-
derinnen der negative Einkommenseffekt durch den „Substi-
tutionseffekt” zwischen der Freizeit der Frau und der des
Mannes mehr als kompensiert zu werden; ihr Arbeitsangebot
nimmt sowohl in den Stunden als auch in der Partizipations-
wahrscheinlichkeit (leicht) zu.

Alleinstehende

Die auf der Basis der Schätzung der Nutzenfunktion für Al-
leinstehende berechneten Elastizitäten sind in Tabelle 4 aus-
gewiesen. Statistische Tests haben gezeigt, dass sich im Ge-
gensatz zu den Schätzungen bei den Paaren der Grenznutzen
des Einkommens nicht signifikant zwischen Alleinstehenden
in Ostdeutschland und Westdeutschland sowie zwischen In-
ländern und Ausländern unterscheidet. Auch konnten nur ge-
ringe Unterschiede im Freizeitnutzen zwischen diesen Grup-
pen festgestellt werden. Die relativ geringen Unterschiede in
den geschätzten Elastizitäten zwischen den hier betrachteten
Gruppen ergeben sich daher durch deren unterschiedliche
Charakteristika sowie die unterschiedliche Höhe des Nettoh-
aushaltseinkommens in den einzelnen Gruppen.

Absolut betrachtet, aber auch im Vergleich zu den Schätzun-
gen für Paar-Haushalte, sind die geschätzten durchschnittli-
chen Elastizitäten für alleinstehende Frauen und Männer ge-
ring. Insgesamt steigt das Arbeitsangebot bei einer 10%-igen
Bruttolohnerhöhung bei den Frauen um ca. 1%, bei den Män-
nern um ca. 0,8%. Im früheren Bundesgebiet lebende Aus-
länder/innen weisen eine etwas höhere Elastizität als Inländer
auf, die Unterschiede sind aber sehr gering. Größere Unter-
schiede zeigen sich bei der Partizipationsquote nach Ge-

schlecht: Bei den Männern führt ein Anstieg des Bruttostun-
denlohns um 10% zu einer um ca. 0,7 Prozentpunkte höheren
Partizipationsquote, bei den Frauen ist dieser Effekt nur etwa
halb so hoch. 

Der Vergleich der im Rahmen des hier verwendeten Modells
geschätzten Elastizitäten mit denen früherer Studien ist nur
sehr eingeschränkt möglich, da bei diesen neben Unterschie-
den in der ökonometrischen Spezifikation die Arbeitsange-
botsreaktionen direkt auf Änderungen des Bruttolohnes be-
zogen und indirekte Effekte, die sich aus dem Steuer- und
Transfersystem ergeben, nicht berücksichtigt wurden. Im Ver-
gleich zu den oben erwähnten Studien von Dreger et al. (1998)
und Kaltenborn (1999, 2000), die einfachere Varianten eines
statischen individualistischen Arbeitsangebotsmodells schät-
zen, sind die hier geschätzten Elastizitäten etwas geringer.
Noch deutlich größer sind die Unterschiede im Vergleich zu
Schätzungen auf der Basis dynamischer Arbeitsangebotsmo-
delle, wie z.B. jenem von Hujer/ Grammig/ Schnabel (1994)
und Hujer/ Grammig (1995). Auch die von Wolf (1998) im
Rahmen eines ähnlichen wie dem hier verwendeten Modell
geschätzten Arbeitsangebotselastizitäten liegen deutlich über
den hier ermittelten; deren Analyse bezieht aber auch Stu-
denten und Rentner mit vermutlich wesentlich elastischerem
Arbeitsangebot mit ein, die hier ausgeschlossen wurden.

5 Reformalternativen in der Sozial- und Arbeitslosen-
hilfe6

Lohnbezogene Transfers an Arbeitnehmer werden in
Deutschland durch die nicht vollständige Anrechnung von Er-
werbseinkommen sowohl bei der Sozialhilfe als auch beim
Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe gewährt. Dies ist
unter den heutigen Regelungen grundsätzlich ebenso der Fall
wie unter den Regelungen des Jahres 1995, für das hier Si-
mulationen der Arbeitsangebotswirkungen unterschiedlicher
Reformalternativen bei der Sozial- und Arbeitslosenhilfe
durchgeführt werden. Die hier beschriebenen Reformalterna-
tiven haben gemeinsam, dass sie nur in ganz spezifischer Wei-
se vom geltenden Recht abweichen, nämlich eine geringere
Transferentzugsrate vorsehen, und damit die Vergleichbarkeit
mit der gegenwärtigen Regelung gegeben ist. 

Sozialhilfe

Nach den gegenwärtigen Sozialhilferegelungen bleibt in der
Praxis ein Nettoerwerbseinkommen in Höhe eines Viertels
des Regelsatzes vollständig anrechnungsfrei. Der darüber
hinausgehende Betrag wird zu 85% auf die Sozialhilfe ange-
rechnet. Die Höhe des anrechnungsfreien Einkommens wird
für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ermittelt. Dies
führt dazu, dass bei einem Hinzuverdienst in einer bestimm-
ten Höhe, beispielsweise einem Betrag von 800 DM, bei Ehe-
paaren das anrechnungsfreie Einkommen im Fall, dass beide
400 DM verdienen, höher ist als im Fall, dass einer der Ehe-
partner 800 DM verdient. Die hier betrachteten Reformalter-
nativen in der Sozialhilfe sind in Tabelle 5 zusammengefasst.

Alternative I sieht eine Beibehaltung des gegenwärtigen
Grundfreibetrages in Höhe eines Viertels des Regelsatzes vor.
Das darüber hinausgehende Einkommen wird im Vergleich zu
heute anstatt zu 85% nur noch zu 70% angerechnet. Die Ober-
grenze für das anrechnungsfreie Einkommen bildet statt der
Hälfte des Regelsatzes nach der derzeitigen Regelung in die-
ser Alternative der volle Regelsatz. Unter dieser Alternative
liegt die Transferentzugsrate auch bei einem Nettoerwerbs-
einkommen oberhalb des individuellen Bedarfs noch unter
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Tabelle 4: Prozentuelle Änderung des Arbeitsangebots
auf eine 10% Änderung des Bruttostundenlohnes 
(Elastizitäten) – Alleinstehende

Prozentuelle Änderung Änderung der 
der Stunden Partizipationsquote 

(Prozentpunkte)

Population Männer Frauen Männer Frauen

Alle 0,85 1,05 0,68 0,38

West, Inländer 0,79 1,06 0,65 0,39

West, Ausländer 1,01 1,09 0,79 0,38

Ost, Alle 0,92 0,99 0,69 0,36

Quelle: Simulationen auf der Basis der Schätzergebnisse in Gleichung (4). 

6 Diese Alternativen wurden im Rahmen eines Gutachtens für die Hans-Böck-
ler-Stiftung gemeinsam mit Hermann Buslei entwickelt; vgl. dazu genauer
Buslei/Steiner (1999).



100%. Unterstellt man beispielhaft einen Sozialhilfebedarf
von 1.000 DM und einen Regelsatz von 530 DM, dann gilt
dies bis zu einem Einkommen von 1.457 DM. Bei diesem Net-
toerwerbseinkommen stimmt das anrechnungsfreie Einkom-
men mit dem unterstellten Regelsatz von 530 DM überein.
Bei einem Nettoerwerbseinkommen von 1.457 DM, einem
Sozialhilfebedarf von 1.000 DM und einem anrechnungsfrei-
en Nettoerwerbseinkommen von 530 DM, ergibt sich eine So-
zialhilfezahlung von 73 DM.

Alternative II sieht im Vergleich zu Alternative I eine etwas
ungünstigere Regelung für die Anrechnung des Erwerbsein-
kommens vor. Während unterhalb eines Nettoerwerbsein-
kommens von 1.000 DM je Monat Alternative I und Alterna-
tive II übereinstimmen, wird in Alternative II ab einem
Nettoerwerbseinkommen von 1.000 DM je Monat eine Trans-
ferentzugsrate von 100% angenommen. Diese Regelung bie-
tet zwar auch eine geringere Anrechnung von Erwerbsein-
kommen gegenüber der heutigen Regelung, der Vorteil greift
allerdings nur bis zu der genannten Einkommensgrenze von
1.000 DM.

Bei Alternative III wird im Gegensatz zu den Alternativen I
und II der Haushaltszusammenhang direkt berücksichtigt.
Das anrechnungsfreie Einkommen des Haushalts ergibt sich
nun nicht mehr aus der Summe der anrechnungsfreien Ein-
kommen der einzelnen Haushaltsmitglieder. Vielmehr wird
zunächst das Nettoerwerbseinkommen aller Haushaltsmit-
glieder aufsummiert und anschließend das anrechnungsfreie
Einkommen des Haushalts ermittelt. Für jede Person im
Haushalt über 16 Jahren bleibt ein Betrag in der Höhe eines
Viertels des Regelsatzes vollständig anrechnungsfrei. Da-

rüber hinaus bleiben für jedes Kind (16 Jahre und jünger) 
25 DM anrechnungsfrei. Übersteigt die Summe der Nettoer-
werbseinkommen der Haushaltsmitglieder die Summe der
Freibeträge und liegt sie unter 1.000 DM, dann wird die Dif-
ferenz zwischen der Summe der Freibeträge und der Summe
des Nettoerwerbseinkommens zu 70% auf die Sozialhilfe an-
gerechnet. Der über 1.000 DM hinausgehende Betrag wird
dann zu 90% angerechnet, wenn er unterhalb des Sozialhilfe-
bedarfs des Haushalts (ohne Anrechnung von Erwerbsein-
kommen) liegt. Ab der Höhe des Sozialhilfebedarfs beträgt
die Transferentzugsrate 100%. Gegenüber den Alternativen I
und II führt Alternative III insbesondere dann zu einer ver-
ringerten Anrechnung von Erwerbseinkommen, wenn nur ei-
ner der Partner erwerbstätig ist.7

Arbeitslosenhilfe 

Bei Arbeitslosengeld und -hilfe wurde das in einer Beschäf-
tigung erzielte Einkommen 1995 nach § 115 AFG zum Teil
auf die Transferleistungen angerechnet. Die Anrechnung rich-
tet sich nach dem Nettoerwerbseinkommen, das sich aus dem
Bruttoarbeitsentgelt nach Abzug von Steuern, Sozialversi-
cherungsbeiträgen und Werbungskosten ergibt. Von diesem
Nettoerwerbseinkommen sind zunächst 130 DM (30 DM pro
Woche) anrechnungsfrei. Von dem darüber hinausgehenden
Betrag wird die Hälfte auf Arbeitslosengeld bzw. -hilfe ange-
rechnet. Soweit das hinzuverdiente Nettoerwerbseinkommen
zusammen mit dem nach der Einkommensanrechnung ver-
bleibenden Teil der Arbeitslosenhilfe von 80% des früheren
Nettoarbeitsentgelts übersteigt, wird es in voller Höhe ange-
rechnet. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld und -hilfe entfiel
jedoch 1995 bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18 und
mehr Stunden.

Die heute geltende Regelung zur Anrechnung von Erwerbs-
einkommen in der Arbeitslosenhilfe ist bei einem geringen
Hinzuverdienst günstiger als die 1995 geltende Regelung, bei
höherem Hinzuverdienst hängt es von der Höhe der Arbeits-
losenhilfe ab, welche Regelung günstiger ist. Im Allgemeinen
war die Anrechnungsregelung im Jahr 1995 eher günstig für
einen Arbeitslosenhilfeempfänger mit einem Hinzuverdienst
aus Erwerbstätigkeit. Die hier betrachtete Reformalternative
sieht eine noch günstigere Regelung vor. Nach dieser wird
zwar der Grundfreibetrag von 130 DM sowie der Anrech-
nungssatz von 50% beibehalten, die Arbeitslosenhilfe wird
aber solange gewährt, bis das anzurechnende Einkommen aus
der Erwerbstätigkeit der Höhe der Arbeitslosenhilfe ent-
spricht. Außerdem wird bei der hier betrachteten Alternative
die im Jahr 1995 bestehende Stundengrenze von 18 Stunden
(derzeit 15 Stunden) aufgehoben und angenommen, dass die-
se Regelung bereits für Personen gilt, die mindestens seit ei-
nem halben Jahr arbeitslos sind und die Voraussetzungen für
den Bezug von Arbeitslosengeld oder -hilfe erfüllen.8

6 Simulationsergebnisse 

Die Simulation der Veränderungen des Arbeitsangebots auf
Änderungen der Anrechnungssätze in der Sozialhilfe sowie
der oben beschriebenen Alternative in der Arbeitslosenhilfe
erfolgt auf der Basis des Steuer/Transfer-Simulationsmodells
und der geschätzten Arbeitsangebotselastizitäten getrennt für
Alleinstehende und Paare. Zunächst wird für jeden Haushalt
auf der Basis des Steuer/Transfer-Simulationsmodells für alle
betrachteten Stundenkategorien das bei der jeweiligen Re-
formalternative resultierende hypothetische Haushaltsnet-
toeinkommen ermittelt. Dann wird unter Verwendung der ge-
schätzten Arbeitsangebotsfunktionen das bei diesem Ein-

MittAB 3/2000 391

Tabelle 5: Überblick über die untersuchten Alternativ-
vorschläge in der Sozialhilfe

Sockelbetrag Steigerungsbetrag Obergrenze

Status quo 25 vH. des Regelsatzes 15 vH. der Differenz Freibetrag darf maximal 
1995 (1999) (Anrechnungssatz 0%) zw. Nettoeinkommen 50 vH. des Regelsatzes 

und Sockelbetrag betragen

Alternative I 25 vH. des Regelsatzes 30 vH. der Differenz Freibetrag darf maximal 
(Anrechnungssatz 0%) zw. Nettoeinkommen Höhe des Regelsatzes 

und Sockelbetrag betragen

Alternative II 25 vH. des Regelsatzes 30 vH. der Differenz Transferentzugsrate 
(Anrechnungssatz 0%) zw. Nettoeinkommen 100% ab einem 

und Sockelbetrag Nettoerwerbsein-
kommen von 1.000 DM

Alternative III für jede Person im 30 vH. der Differenz Transferentzugsrate 
erwerbsfähigen Alter zw. Nettoeinkommen 100% ab dem 
25 vH. des Regelsatzes, und Sockelbetrag bis haushaltsspezifischen
zusätzlich für jedes zu einem gesamten Bedarf
Kind 25 DM Nettoerwerbsein-

kommen des Haushalts
von 1.000 DM

Transferentzugsrate 
90% bis zum haushalts-
spezifischen Bedarf

Anmerkung: vgl. Text.

7 Eine grafische Darstellung dieser Zusammenhänge findet sich in Buslei und
Steiner (1999), Kapitel 7.2.

8 Eine grafische Darstellung der in 1995 und aktuell geltenden Regelungen
sowie der hier betrachteten Reformalternative findet sich in Buslei und Stei-
ner (1999), Kapitel 7.2.



kommen für die einzelnen Haushalte resultierende Arbeits-
angebot berechnet. Durch den Vergleich mit der Basissimu-
lation kann die erwartete Arbeitsangebotsänderung gegen-
über dem status quo im Jahr 1995 direkt ermittelt werden. Für
die Umrechnung der Modellergebnisse auf die Grundge-
samtheit wurde wegen der höheren Fallzahlen die Zahl der
Haushalte von Paaren bzw. Alleinstehenden nach den hier un-
terschiedenen Gruppen (in Westdeutschland lebende Deut-
sche und Ausländer sowie in Ostdeutschland lebende Perso-
nen) auf der Basis des Mikrozensus 1995 ermittelt (vgl. Bus-
lei/ Steiner 1999, Tabelle 41). 

Sozialhilfe

Für Paar-Haushalte werden die oben beschriebenen drei Re-
formalternativen untersucht, für Alleinstehende sind nur die
ersten beiden Alternativen relevant. Die simulierten Arbeits-
angebotseffekte, bezogen auf die Erwerbspersonen in den
einzelnen Gruppen, sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Die
jeweilige Änderung des Arbeitsangebots ergibt sich als Saldo
aus den Personen, die zusätzlich Arbeit anbieten, und den Per-
sonen, die ihre Beschäftigung aufgrund der Einkommensän-
derung beenden. Die durch eine großzügigere Anrechnung
der Sozialhilfe induzierte Änderung des Arbeitsangebots
kann negativ sein, wenn das zusätzliche Arbeitsangebot bis-
her arbeitsloser Personen durch eine Reduktion des Arbeits-
angebots bereits Beschäftigter mehr als kompensiert wird.
Wie in der Einleitung erwähnt wurde, kann dieser Fall auch
bei Alleinstehenden eintreten, bei Paaren ergeben sich durch
Komplementaritäts- bzw. Substitutionsbeziehungen noch
weitere Effekte, die keine allgemeine Aussage über deren er-
wartete Richtung erlauben. 

Nach den Simulationsergebnissen in Tabelle 6 ist der Gesamt-
effekt bei den Alternativen I und II praktisch Null, bei der Al-
ternative III ergibt sich sogar ein deutlich negativer Arbeits-
angebotseffekt von insgesamt gut 20.000 Personen. Dieser ist
vor allem durch den relativ starken Rückgang des Arbeitsan-
gebots von in Paar-Haushalten lebenden westdeutschen Män-
nern bedingt. Hingegen reagieren Frauen, Ostdeutsche und

Ausländer bezüglich der Erwerbsquote praktisch nicht auf
Änderungen der Anrechnung des Erwerbseinkommens nach
Alternative III. Für die Bestimmung des gesamten Effekts auf
das Arbeitsangebot muss aber auch die induzierte Variation
der Arbeitsstunden berücksichtigt werden.9 Dies ist insbe-
sondere bei Alternative III bedeutsam, da durch deren Aus-
gestaltung die Erwerbstätigkeit nur einer der beiden Personen
mit variablem Arbeitsangebot in einem Paar-Haushalt bei
gleichzeitiger Erhöhung der Stundenzahl der anderen relativ
zum Status quo attraktiver wird.

Aus Tabelle 6 ist auch ersichtlich, dass sich bei der Alternati-
ve I der Arbeitsangebotseffekt von praktisch Null dadurch er-
gibt, dass die positiven Effekte bei Alleinstehenden und Frau-
en in Paar-Haushalten durch einen deutlich negativen Effekt
bei in Paar-Haushalten lebenden Männern, insbesondere von
westdeutschen, mehr als kompensiert werden. Obwohl dies
im Haushaltszusammenhang theoretisch durchaus auftreten
kann, könnte dieser Effekt auch durch die Festlegung der Ar-
beitszeitkategorien bei den Männern bedingt sein. Aufgrund
der Festlegung der Arbeitszeitkategorien bestehen für den
Mann nur die Möglichkeiten nicht zu arbeiten, Vollzeit zu ar-
beiten oder Überstunden zu leisten. Für die mittlere Stunden-
zahl in diesen Kategorien wird im Simulationsmodell das Er-
werbseinkommen bestimmt. Wirkt sich nun bei einem Mann
aufgrund eines hohen Stundenlohns eine verringerte Anrech-
nung bei einer Stundenzahl von beispielsweise 38 Stunden bei
Vollzeit überhaupt nicht mehr aus, dann kann sich aus der ver-
ringerten Anrechnung auch keine Veränderung des Arbeits-
angebots ergeben. Möglicherweise würde sich die verringer-
te Anrechnung von Erwerbseinkommen jedoch bei einer
Stundenzahl von 20 noch auswirken. Für den im Beispiel an-
gesprochenen Mann würde damit eine Teilzeittätigkeit rela-
tiv zu einer Vollzeittätigkeit durch die verringerte Anrechnung
attraktiver. Hieraus möglicherweise resultierende Verände-
rungen des Arbeitsangebots können bei den Männern nicht
durch das Simulationsmodell erfasst werden. Daher ist davon
auszugehen, dass der negative Angebotseffekt bei den in Paar-
Haushalten lebenden Männern überschätzt wird und daher
unter Alternative I insgesamt leicht positive Arbeitsangebots-
effekte im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Personen zu
erwarten sind. In abgeschwächter Form gilt dies auch für Al-
ternative II.

Arbeitslosenhilfe

Die Arbeitsangebotseffekte der oben beschriebenen Reform-
alternative bei der Arbeitslosenhilfe sind in Tabelle 7 in ab-
soluten Größen wiedergegeben. Diese basieren wieder auf
den mit dem Mikrozensus 1995 hochgerechneten Werten des
Erwerbspersonenpotenzials in den einzelnen Gruppen.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Arbeitsangebots-
effekte bezüglich der Partizipationsquoten in allen Fällen po-
sitiv, wenn auch quantitativ von geringer Bedeutung sind. Ins-
gesamt steigt das Arbeitsangebot um ca. 8.000 Personen, wo-
bei sich dieser Effekt relativ gleichmäßig auf Paar-Haushalte
und Alleinstehende sowie Männer und Frauen verteilt. Ange-
sichts der bezüglich verbesserter Hinzuverdienstmöglichkei-
ten relativ großzügigen Ausgestaltung der hier betrachteten
Alternative relativ zum Status quo erscheint dieser Effekt auf
den ersten Blick sehr gering. Jedoch ist zu berücksichtigen,
dass davon entsprechend der Ausgestaltung dieser Alternati-
ve nur die bereits mindestens 5 Monate Arbeitslosen profi-
tieren können. Außerdem weist die Tatsache, dass auch im
Status quo bereits die Möglichkeit des eingeschränkten Hin-
zuverdiensts bestand, diese aber nur von einer relativ gerin-
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Tabelle 6: Simulation von Reformalternativen in der 
Sozialhilfe; Absolute Änderungen (in 1000 Personen)

Alternative I          Alternative II          Alternative III

Population Mann Frau Mann Frau Mann Frau

Paare

Alle –11,9 +3,1 –7,8 +2,0 –19,5 –2,0

West, Inländer –10,5 +2,6 –7,0 +1,8 –17,6 –1,8

West, Ausländer –1,1 +0,5 –0,8 +0,3 –1,7 0,0

Ost, Alle –0,3 0,0 0,0 0,0 –0,3 –0,3

Alleinstehende

Alle +1,4 +7,3 +,4 +4,4 – –

West, Inländer +,5 +5,2 0,0 +3,1 – –

West, Ausländer +0,0 +0,5 0,0 +0,3 – –

Ost, Alle +1,0 +1,6 +0,4 +0,9 – –

Gesamt –0,1 –1,0 –21,5

Anmerkung: Zu den Alternativen I – III vgl. Text; hochgerechnete Zahlen auf
der Basis des Mikrozensus 1995.

9 Zu den Ergebnissen bezüglich der Anpassung in den Arbeitsstunden vgl.
Buslei und Steiner (1999), Kapitel 8.2.



gen Zahl aller Empfänger von Arbeitslosenhilfe in Anspruch
genommen wurde, darauf hin, dass dadurch die Beschäfti-
gungsquote der Langzeitarbeitslosen nicht entscheidend er-
höht werden kann. Dies wird auch durch neuere ökonometri-
sche Analysen von Hujer/ Schneider (1996) und Steiner
(1997) bestätigt, die ebenfalls keine nennenswerten Effekte
einer höheren Einkommensersatzquote10 auf die Wiederbe-
schäftigungswahrscheinlichkeit von Langzeitarbeitslosen
feststellen konnten.

7 Schlussfolgerung

Die Abschätzung der zu erwartenden Arbeitsangebotseffekte
von Reformoptionen bei der Sozialhilfe und bei der Arbeits-
losenhilfe auf der Basis eines ökonometrischen Modells und
eines detaillierten Steuer/Transfer-Simulationsmodells hat
gezeigt, dass von mäßig reduzierten Transferentzugsraten kei-
ne nennenswerte Zunahme des Arbeitsangebots von Personen
mit geringen Marktlöhnen zu erwarten ist. Dies gilt sowohl
für Deutschland insgesamt als auch für das frühere Bundes-
gebiet und die neuen Bundesländer. Je nach Ausgestaltung der
geänderten Anrechnung von Erwerbseinkommen im Haus-
haltszusammenhang kann der Nettoarbeitsangebotseffekt
auch negativ sein. Dies hängt wesentlich von der Verteilung
des Arbeitsangebots bei Mehrpersonenhaushalten in der Aus-
gangssituation ab. Insgesamt gilt, dass von Lohnsubventionen
an Arbeitnehmer aufgrund der hier präsentierten Schätzer-
gebnisse keine nennenswerten Arbeitsangebotseffekte zu er-
warten sind.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen im Wesentli-
chen die früherer empirischer Analysen zu den potenziellen
Arbeitsangebotseffekten von direkten Lohnsubventionen an
Arbeitnehmer im Rahmen des in Deutschland bestehenden
Steuer- und Transfersystems und vergleichbarer Lohnsub-
ventionen in anderen Ländern, wie beispielsweise dem 
„Earned Income Tax Credit” in den USA. Dies ist auch damit
vereinbar, dass trotz bereits in der Vergangenheit in Deutsch-
land bestehender Möglichkeiten des anrechnungsfreien Hin-
zuverdiensts von Beziehern von Sozialhilfe und Arbeitslo-
senhilfe, diese nur in sehr geringem Maße in Anspruch ge-
nommen wurden (vgl. dazu Buslei/ Steiner 1999, Kapitel 3.2).
Die Ergebnisse bezüglich der geringen Arbeitsangebotsreak-
tion von Langzeitarbeitslosen auf verbesserte Hinzuver-
dienstmöglichkeiten bei der Arbeitslosenhilfe sind auch kom-
patibel mit früheren ökonometrischen Studien für Deutsch-

land, die nur einen geringen Effekt der Einkommensersatz-
quote auf die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit feststellen
konnten.

Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Studie ist auch
nicht zu erwarten, dass das zur Zeit in zwei Bundesländern er-
probte sogenannte „Mainzer-Modell”, das eine Subventio-
nierung der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
von Geringverdienern vorsieht (siehe Gerster / Deubel 1999),
mit nennenswerten Beschäftigungseffekten verbunden sein
wird. Dieser Vorschlag sieht zwar eine deutlich stärkere (de-
gressive) Subventionierung als die hier betrachteten Reform-
alternativen vor, aufgrund der geringen geschätzten Arbeits-
angebotselastizitäten werden die Arbeitsangebotseffekte aber
auch bei einer eventuellen generellen Einführung dieses Mo-
dells eher bescheiden ausfallen. Neben den unten erwähnten
weiteren Einschränkungen kommt bei diesem Modell noch
hinzu, dass die Subvention befristet gezahlt werden soll.
Langfristig ist daher nur ein positiver Effekt zu erwarten,
wenn sich die Produktivität der geförderten Personen
während der Subventionsphase entsprechend erhöht, so dass
der Wegfall der Subvention durch einen entsprechend höhe-
ren Marktlohn kompensiert werden kann. Dies ist nur zu er-
warten, wenn während der Subventionsphase in Weiterbil-
dung investiert wird oder durch „learning on-the-job” eine
Höherqualifizierung erfolgt. Ob dies eintreten wird, kann a
priori natürlich nicht beurteilt werden, eine Weiterqualifizie-
rung ist jedenfalls beim „Mainzer-Modell” nicht explizit vor-
gesehen.

In dieser Arbeit wurden nur die Arbeitsangebotseffekte von
einkommensbezogenen Transfers untersucht. Diese Arbeits-
angebotseffekte sind im Allgemeinen nicht mit den dadurch
induzierten Beschäftigungseffekten gleichzusetzen. Nur für
den unwahrscheinlichen Fall einer vollkommen elastischen
Arbeitsnachfrage würden sich die beiden Effekte entspre-
chen. Empirische Schätzungen der Nachfrage nach gering-
qualifizierter Arbeit zeigen, dass diese unelastisch auf Ände-
rungen des Reallohns reagiert (die Nachfrageelastizitäten
sind deutlich kleiner als eins; vgl. dazu Buslei/Steiner 1999,
Kapitel 4). Der Beschäftigungseffekt einer mit einkommens-
bezogenen Transfers an Arbeitnehmer verbundenen Redukti-
on des realen Bruttolohns wäre daher deutlich niedriger als
der entsprechende Arbeitsangebotseffekt. Damit überhaupt
ein positiver Beschäftigungseffekt resultiert, müssen die
Bruttolöhne nach unten natürlich flexibel sein. Dies setzt vor-
aus, dass die Lohnflexibilität im Niedriglohnsektor nicht
durch gesetzliche Mindestlöhne, wie sie in Deutschland in
Form von als allgemeinverbindlich erklärten Tariflöhnen vor-
liegen, beschränkt wird. Derartige Mindestlöhne liegen in
Deutschland zumindest in Teilbereichen des Niedriglohnsek-
tors vor. Andererseits sehen einige Tarifverträge auch gerin-
gere Einstiegslöhne für (Langzeit-)Arbeitslose vor. Insgesamt
ist aufgrund der ohnehin geringen Arbeitsangebotseffekte, die
von einkommensbezogenen Transfers an Arbeitnehmer zu er-
warten sind, allerdings kein größerer Lohndruck nach unten
zu erwarten.

Nicht berücksichtigt wurden hier auch die mit der Finanzie-
rung einkommensbezogener Transfers an Arbeitnehmer ver-
bundenen indirekten negativen Beschäftigungseffekte. Die
fiskalischen Kosten dieser Transfers müssen entweder durch
höhere Steuern, durch Kürzungen von Staatsausgaben oder
durch eine höhere Neuverschuldung ausgeglichen werden.
Letzteres dürfte zur Zeit aus politischen Gründen kaum op-
portun sein. Werden die höheren Steuern durch die Arbeit-
nehmer getragen, erfolgt möglicherweise eine Reduktion des
Arbeitsangebots von nicht geförderten Arbeitnehmern. Kön-
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Tabelle 7: Simulation der Reformalternative in der 
Arbeitslosenhilfe; Absolute Änderungen

Paare Alleinstehende
Population Mann Frau Mann Frau

Alle +1,9 +1,8 +2,0 +2,5

West, Inländer +1,8 +1,8 +0,9 +2,1

West, Ausländer +0,1 +0,0 +0,1 +0,1

Ost, Alle +0,0 +0,0 +1,0 +0,3

Gesamt +3,6 +4,5

Anmerkung: Zur Reformalternative vgl. Text. Hochgerechnete Zahlen auf der
Basis des Mikrozensus 1995.

10 Die Einkommensersatzquote gibt das Verhältnis zwischen Arbeitslosengeld
bzw. -hilfe und dem erwarteten Einkommen bei Aufnahme einer Beschäf-
tigung an (vgl. z.B. Steiner 1997).



nen höhere Steuern ganz oder zum Teil auf die Unternehmen
überwälzt werden, erfolgt eine Reduktion der Beschäftigung.
Letzteres ist auch bei Kürzungen von Staatsausgaben zum
budgetären Ausgleich der fiskalischen Kosten der Lohnsub-
vention zu erwarten.

Insgesamt sind von einkommensbezogenen Transfers an Ar-
beitnehmer, wie sie in diesem Beitrag analysiert wurden, kei-
ne nennenswerten positiven Beschäftigungseffekte zu erwar-
ten. Bei Berücksichtigung der Finanzierung der fiskalischen
Kosten dieser Transfers sind negative Beschäftigungseffekte
nicht auszuschließen. Einkommensbezogene Transfers an Ar-
beitnehmer lassen sich möglicherweise mit verteilungspoliti-
schen Zielsetzungen zur Reduktion von Einkommensarmut
(„working poor”) begründen. Dies ist letztlich auch die Be-
gründung für das wohl bekannteste derartige Programm, dem
„Earned Income Tax Credit” in den USA (vgl. Scholz 1996).
Allerdings unterscheidet sich die Ausgangslage in Deutsch-
land ganz wesentlich von der Situation in den USA, da die
Verteilung der Erwerbseinkommen in Deutschland bekannt-
lich wesentlich komprimierter und das soziale Existenzmini-
mum (relativ zum Medianeinkommen) deutlich höher als in
den USA ist. Daher wären die fiskalischen Kosten einer der-
artigen Einkommenspolitik in Deutschland relativ zur Anzahl
der Personen mit geringem Erwerbseinkommen wesentlich
höher und deren Verteilungswirkungen je nach konkreter Aus-
gestaltung der Transfers möglicherweise wenig zielgenau.
Zur fundierten Beurteilung dieser Verteilungswirkungen sind
jedoch weitergehende Analysen erforderlich, die auch die Ver-
teilungseffekte einer Gegenfinanzierung, z.B. durch eine Er-
höhung der indirekten Steuern, einbeziehen.
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